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Berlin, 7.Oktober 2022

Sehrgeehrte Damenund Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit meinem Schreibenvom 21.Dezember2021habeich Siein Abstimmung mit dem Referat

RII 4 auf die Aufnahmeder COVID-19-Schutzimpfung in denKatalog desBasisimpfschut-

zesfür Soldatinnenund Soldatenund die damit verbundenedienstliche Pflicht, dieseImp-

fung zudulden, hingewiesen.

DenKernmeiner damaligenAusführungenbildete die Feststellung, dassfür Dienstpflicht-

verletzungen im Zusammenhangmit einer COVID-19-Schutzimpfung keineSonderregelun-

gengelten. Im Zusammenhangmit COVID-19-Schutzimpfungen finden weiterhin die im Zu-

sammenhangmit sämtlichen duldungspflichtigen Impfungen geltenden RegelungenAnwen-

dung.
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Am 7. Juli 2022hat dasBVerwGzudem zweiAnträge auf gerichtliche Entscheidung von Sol-

daten, die erfolglos Beschwerdegegendie Aufnahme derCOVID-19-Schutzimpfung in das

Basisimpfschemaeingelegt hatten, alsunbegründet zurückgewiesen(Az.BVerwG1 WB2/22

und 1 WB5/22). Im Ergebnishabensichdie hier einschlägigenDienstvorschriften als formell

und materiell rechtmäßig erwiesen.Esbestehendaherderzeit keineAnhaltspunkte dafür,

anzunehmen,dasBVerwGtendiere dazu,die Verpflichtung der Soldatinnen und Soldaten,

die COVID-19-Schutzimpfung zudulden, aufzuheben.In einer Pressemitteilung im An-

schlussandie vorgenannten Verfahren hat dasBVerwGdieseRechtsauffassungzudemallge-

mein zugänglich gemacht.

BeiRII 1 und RII 4 ist zuletzt eineEntscheidungeinesTruppendienstgerichts im Rahmen

der Gewährungvorläufigen Rechtsschutzesbekannt geworden, in der aufgrund von Zweifeln

ander Verbindlichkeit von Befehlenzur Durchsetzungeiner COVID-19-Schutzimpfung die

Vollstreckung einer einfachenDisziplinarmaßnahmeausgesetztwird. DasBMVgfolgt der

dort vertretenen Rechtsauffassungausdrücklichnicht.

Die Verpflichtung der Soldatinnen und Soldaten,eineSchutzimpfung gegenCOVID-19 zu

dulden, beruht auf §17aAbsatz2 Satz1 Nummer 1 SGin Verbindung mit den einschlägigen

Dienstvorschriften (sieheBezüge).DieseDienstvorschriften alsallgemeine Weisungenund

Anordnungen desBMVgwerden von den zuständigen Stellen unter Beachtung von Recht

und Gesetzerlassenund regelmäßiggeprüft. Vorgesetzte dürfen daher darauf vertrauen,

dassdieseDienstvorschriften rechtmäßig sind. Davongeht auchder Gesetzgeberin § 10

Absatz4 SGaus.Danachdürfen Vorgesetzte Befehle nur zu dienstlichen Zweckenund unter

Beachtungder RegelndesVölkerrechts, der Gesetzeund der Dienstvorschriften erteilen. Die

Beachtungder Dienstvorschriften ist mithin ein Merkmal derRechtmäßigkeiteinesBefehls.

Vorgesetzte sind deswegennicht dazuverpflichtet, bei der Anwendung von

Dienstvorschriften derenRechtmäßigkeitzu überprüfen, sofern keineoffenkundigen

Hinweise auf einemögliche Rechtswidrigkeit erkennbarsind.

SolcheHinweise sind bei derAllgemeinen RegelungA1-840/8-4000, ausder sichergibt,

welcheSchutzimpfungenfür Soldatinnenund Soldatenduldungspflichtig sind, nicht

erkennbar.Mit einemBefehl anUntergebene,eineduldungspflichtige COVID-19-
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Schutzimpfung vornehmen zu lassen,verstoßenVorgesetzte somit bei Vorliegen der übrigen

Impfvoraussetzungen nicht gegenihre Pflichten; insbesondereverletzen sieweder die ihnen

obliegende Pflicht zur Fürsorge nach§10Absatz 3 SGnoch die aus§ 10Absatz 4 SG

resultierende Pflicht, rechtmäßigeBefehlezuerteilen. Vor demHintergrund der ergangenen

höchstrichterlichen Entscheidungenim Zusammenhangmit COVID-19-Schutzimpfungen

begegnetdie DurchsetzungdieserVorschrift daherweiterhin – auchbei Vorliegen einer

gerichtlichen Einzelfallentscheidungen einer KammereinesTruppendienstgerichts, in der

eineandereRechtsauffassungvertreten wird – keinen rechtlichen Bedenken.

Ich bitte Siedaher in Abstimmung mit RII 4, in Beratungund Lehreweiterhin ander in mei-

nem Schreibenvom 21.Dezember2021vertretenen Rechtsauffassungfestzuhalten.

Für RückfragenstehenRII 1 und RII 4 gernezur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Paulick


